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 Veröffentlicht am 21.12.1970

Norm

DSt 1872 §53

Rechtssatz

Auf die Beschwerde gegen einen Ablassungsbeschluß kann dann nicht eingegangen werden, wenn der

Beschwerdeführer eine Präzisierung seines Vorbringens unterließ und keine Gründe oder Umstände vorgebracht

wurden, die ein disziplinäres Verhalten des angezeigten Rechtsanwaltes erkennen lassen (so schon Bkd 14/67, 105/57).
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Vgl auch; Beisatz: Hier generell zur Präzisierung und Begründung jedweder Rechtsmittel und Rechtsbehelfe (hier:

Wiedereinsetzungsantrag des Beschuldigten gegen die Versäumung der Berufungsfrist). (T2)
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